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Einheitlicher  
Arbeitsschutz gegen  
das Coronavirus

Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste Priorität, wenn es um 
Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie geht. Dem Arbeitsschutz kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung haben daher 
gemeinsam den Arbeitsschutzstandard COVID 19 herausgegeben.

Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie 
trifft das gesellschaftliche wie wirt-
schaftliche Leben. Sie gefährdet die 
Gesundheit einer unbestimmten Zahl 
von Personen und zugleich die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung. 
Insofern hat sie erhebliche Auswir-
kungen auf das Leben jedes Einzel-
nen. Sie betrifft jegliche wirtschaft
liche Aktivität und damit die ganze 
Arbeitswelt. Sicherheit und Gesund-

heitsschutz und das Hochfahren der 
Wirtschaft sollten im Gleichklang 
erfolgen.

Infektionsketten wirksam 
unterbrechen

Die nachfolgend beschriebenen, be-
sonderen Arbeitsschutzmaßnahmen 
verfolgen das Ziel, durch die Unter-
brechung von Infektionsketten die 
Bevölkerung zu schützen, die Ge-

sundheit von Beschäftigten zu 
sichern, die wirtschaftliche Aktivität 
wiederherzustellen und zugleich 
einen mittelfristig andauernden Zu-
stand flacher Infektionskurven her
zustellen. Dabei ist die Rangfolge 
von technischen über organisatori-
schen bis hin zu personenbezogenen 
Schutzmaßnahmen zu beachten.

Grundlage der Überlegungen ist das 
Abstandsgebot: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen ausreichend Ab-
stand (mindestens 1,5 m) zu anderen 
Personen halten. Wo dies auch durch 
Maßnahmen der Arbeitsorganisation 
nicht möglich ist, müssen alternative 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

So kommen 
Betriebe sicher 

und gesund durch 
die Pandemie

Was jeder SiBe tun kann – Aushänge als Erinnerungsstütze

Die Corona-Hygieneregeln sollen den 
Kolleginnen und Kollegen „in Fleisch 
und Blut“ übergehen. Dazu kann es 
hilfreich sein, die wichtigsten Infor-
mationen als Aushänge in Gemein-
schaftsbereichen, im Intranet oder 
als Ausdrucke für jeden einzelnen 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. 
Falls Ihr Arbeitgeber zusätzliche Ser-
vices anbietet, etwa Beratung bei 

Ängsten o. ä., können Sie auch auf 
diese Angebote hinweisen.

	Ǥ https://publikationen.dguv.de

Auf der Startseite finden Sie Publikati-
onen zur Arbeit während der Corona-
pandemie, u. a. das DGUV-Plakat 
„Mund-Nase-Schutz und Atemschutz- 
Maske: Wo liegt der Unterschied?“ 
sowie das Plakat „Coronavirus – 
Allgemeine Schutzmaßnahmen“

https://publikationen.dguv.de
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An manchen Arbeitsplätzen übernehmen die Beschäftigten ein besonders 
breites Spektrum unterschiedlicher Tätigkeiten mit physischen und sozia-
len Gefahren sowie psychischen Gefährdungen. Wenn die genannten allge-
meinen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, können Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, aber auch Sie als SiBe unter • www.unfallkasse-nrw.de  
• Webcode: S0690 zusätzliche Hinweise für diese Branchen erhalten. 

Diese Branchen benötigen zusätz-
lich spezielle Maßnahmen: 

Ehrenamtliche Tätigkeiten 

Viele Menschen engagieren sich 
seit Beginn der Corona-Pandemie 
ehrenamtlich und helfen Personen, 
die ihre Wohnungen aus gesund-
heitlichen Gründen nicht verlassen 
wollen oder können, im Alltag. Die-
se Hilfe umfasst unter anderem den 
Einkauf von Lebensmitteln, Hygie-
neprodukten, das Ausführen von 
Haustieren oder andere dringende 
Hilfstätigkeiten. Weil sich diese Per-
sonen uneigennützig für ihre hilfe-
bedürftigen Mitmenschen einset-

zen, sind sie in aller Regel durch die 
gesetzliche Unfallversicherung (zum 
Beispiel auf den Wegen zum Einkau-
fen) geschützt. 

Aber Vorsicht: Hilfsdienste unter 
Freunden, Nachbarn oder eine Unter-
stützung innerhalb der Familie gelten 
per Gesetz als selbstverständlich und 
sind deshalb nicht unfallversichert 
sind. Alle Unfälle sollten sicherheits-
halber an einen gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger gemeldet werden, 
damit der Einzelfall konkret bewertet 
werden kann. Viele Informationen fin-
den Sie unter • www.engagiertin-nrw. 
de und • www.unfallkasse-nrw.de  
• Webcode: N1502. 

Besondere Branchen,  
besondere Anforderungen

Der neue Arbeitsschutzstandard 
definiert hierfür technische Lösun-
gen in den Bereichen

•	 Arbeitsplatzgestaltung
•	 Sanitärräume, Kantinen und Pau-

senräume
•	 Lüftung
•	 Infektionsschutzmaßnahmen für 

Baustellen, Landwirtschaft, 
Außen- und Lieferdienste, Trans-
porte und Fahrten innerhalb des 
Betriebs

•	 Infektionsschutzmaßnahmen für 
Sammelunterkünfte

•	 Homeoffice
•	 Dienstreise und Meetings.

Bei den besonderen organisatori-
schen Maßnahmen geht es neben 
Sicherstellung ausreichender 
Schutzabstände um

•	 Arbeitsmittel und Werkzeuge,
•	 Arbeitszeit- und Pausengestaltung,
•	 Aufbewahrung und Reinigung von 

Arbeitskleidung und Persönlicher 
Schutzausrüstung,

•	 Zutritt betriebsfremder Personen,
•	 Handlungsanweisungen für Ver-

dachtsfälle und den
•	 Umgang mit psychischen Belastun-

gen durch Corona. 

Die besonderen personenbezogenen 
Maßnahmen umfassen

•	 Mund-Nase-Schutz und Persön
liche Schutzausrüstung

•	 Unterweisung und aktive Kommu-
nikation

•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge und 
Schutz besonders gefährdeter 
Personen. 

Hier finden Sie die Maßnahmen des 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
im Wortlaut:
� www.bmas.de � Schwerpunkte  
� Informationen zu Corona � Arbeits-
schutz während Corona � Download 
Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandard� n

Seniorenheime, Gesundheits
dienst und Kliniken 

Pflegekräfte, Mitarbeitende in medi-
zinischen Einrichtungen, Kliniken 
und Praxen stehen seit Beginn der 
Pandemie unter besonderem, mehr-
fachem Druck. Wegen der zahlrei-
chen Kontakte mit Menschen ist ihr 
persönliches Infektionsrisiko erhöht, 
gleichzeitig aber müssen sie auch 
befürchten, das Virus bei einer et
waigen Ansteckung an Angehörige 
und Freunde oder an Kolleginnen 
und Kollegen sowie Patientinnen und 
Patienten weiterzugeben. 

Links zu den Empfehlungen zu 
Schutz- und Hygienemaßnahmen des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) und der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) sowie Infor-
mationen zu psychischen Belastun-
gen im Rahmen der Pandemie für Un-
ternehmen sind ebenfalls zu finden. 
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Einsatzkräfte 

Beschäftigte von nicht-medizini-
schen Hilfeleistungsunternehmen 
und Einsatzkräfte der (freiwilligen) 
Feuerwehr sind ähnlich wie Mitarbei-
tende im Gesundheitswesen bei ihrer 
Tätigkeit besonders gefährdet und 
betroffen. Die Unfallkasse NRW hat 
eigene Informationen und Hinweise, 
wie Einsatzkräfte ihre Arbeitsfähig-
keit aufrechterhalten können, eben-
so wie Handlungshilfen der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) zusammengestellt. Au-
ßerdem finden Sie Hinweise und 
Empfehlungen zur Eignung von Ein-
satzkräften, das regelmäßige Prüfen 
der Ausrüstungen und das Unterwei-
sen/Fortbilden während der Corona-
Pandemie. 

Büros und Callcenter 

Kontakt nicht nur zu Kolleginnen und 
Kollegen, sondern auch zu Klienten, 
Besucherinnen und Besuchern und 
Kunden machen die Arbeit von vielen 

Beschäftigten in Verwaltungen ab-
wechslungsreich, wegen des direk-
ten Zusammentreffens mit fremden 
Personen aber auch nicht immer un-
gefährlich Das erhöhte Anste-
ckungsrisiko der Beschäftigten er-
fordert ebenfalls besondere Schutz-
maßnahmen. 

Infos für Praxen und Kliniken 
zum D-Arztverfahren 

Praxen, die am Durchgangsarztver-
fahren der gesetzlichen Unfallversi-
cherung im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus teilnehmen, benö-
tigen besondere Informationen zum 
Schutz von Mitarbeitenden, aber 
auch Patienten. 

Grundsätzlich gilt: Die Anordnungen 
und Entscheidungen der örtlichen 
(Gesundheits-)Behörden sowie im 
konkreten Einzelfall das medizi-
nisch Notwendige sind zu beachten. 
Das kann dazu führen, dass Verfah-
ren zur Rehabilitation nach Arbeits-
unfallverletzungen oder bei Berufs-

erkrankungen nicht nach den übli-
chen Kriterien ablaufen können. Bei 
schwierigen Entscheidungen emp-
fehlen wir die Kontaktaufnahme mit 
dem zuständigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger. 

Die Landesverbände der DGUV ha-
ben eine Liste häufig gestellter Fra-
gen zusammengestellt und beant-
wortet. Dort ist auch angeführt, wann 
ein Fall als Berufskrankheit anzuzei-
gen ist. Die Liste wird fortlaufend 
aktualisiert und ergänzt.  
• www.dguv.de  
• Webcode: d1182722 

Gebäudereinigung 

Neben den Anforderungen des SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandards emp-
fiehlt die Unfallkasse NRW, die neue 
DGUV-Branchenregel „Gebäudereini-
gung“ mit ihren praxisbezogenen In-
formationen für sicheres und gesun-
des Arbeiten in der Gebäudereini-
gungsbranche zu nutzen. 
� n

7 Tipps, um die psychische Gesundheit im Homeoffice zu stärken

Plakat zum Thema Verhalten-
sprävention: Download unter  
• www.unfallkasse-nrw.de/
service/nachrichten/ 
7-tipps-um-die-psychische-
gesundheit-im-homeoffice-
zu-staerken-1514.html
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Gesundheit schützen 
beim Schweißen

Schweißen gehört zu den gefährdenden Tätigkeiten an Arbeitsplätzen in 
Deutschland. Das Unfallaufkommen ist hoch, außerdem zeigen Statistiken, 
dass Personen, die Schweißarbeiten durchführen, einen hohen Anteil bei 
den sogenannten obstruktiven Atemwegserkrankungen (z. B. Bronchitis oder 
Asthma) haben. Zudem treten Lungenkrebserkrankungen auf, verursacht 
durch das Einatmen der Schweißrauche von chromhaltigem Stahl.

„Diese Erkrankungen entwickeln sich 
erst über Jahre, sodass Beschäftigte 
die Folgen von mangelnden Schutz-
maßnahmen oft erst spät – oder zu 
spät – zu spüren bekommen“, erklärt 
Privatdozent Dr. Wolfgang Zschiesche 
vom Institut für Prävention und Ar-
beitsmedizin der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (IPA).

Jedes Verfahren hat sein Risiko 

Deshalb dürfen Schweißtätigkeiten 
nur von Schweißfachleuten mit ent-
sprechenden Schweißnachweisen 
durchgeführt werden. Schweißverfah-
ren werden anhand der eingesetzten 
Energien wie Gas, Strom, Laser oder 
Reibung klassifiziert. Von großer Be-
deutung sind die elektrischen Verfah-
ren wie das Metall-Inertgas-, Wolfram-
Inertgas- und Lichtbogenhandschwei-
ßen. Jedes dieser Verfahren birgt an-
dere Risiken, wie optische Strahlung, 
elektrischen Strom, Brand- und Explo-

sionsgefahr, die Freisetzung gesund-
heitsgefährdender Gase und Rauche 
oder die Verdrängung von Sauerstoff 
in der Atemluft.

Weil Schweißen so gefährlich ist, ha-
ben die individuelle betriebliche Ge-
fährdungsbeurteilung und technische 
Maßnahmen (z.B. Absaugungen) bei 
dieser Arbeit einen besonders hohen 
Stellenwert.

Schutzmaßnahmen ergreifen

Welche Art von Schutzmaßnahmen er-
forderlich sind, ergibt sich aus der Ge-
fährdungsbeurteilung. Wichtig ist, 
dass sowohl das Schweißverfahren 
als auch umgebungsbedingte Einflüs-
se berücksichtigt werden. Dabei gilt 
das STOP-Prinzip:

Schritt 1: Substitution (Ersatzver
fahren): Nach Möglichkeit sollten 
Schweißverfahren ausgewählt wer-
den, bei denen die Freisetzung ge-

sundheitsgefährdender Stoffe gering 
ist. „Allerdings lassen die techni-
schen Anforderungen und häufig 
auch ökonomische Zwänge nicht im-
mer den Einsatz der emissionsärms-
ten Technologie zu“, gibt Dr. Martin 
Lehnert vom IPA zu bedenken.

Schritt 2: Technische Maßnahmen: 
Als wirksame Schutzmaßnahme sieht 
die Technische Regel für Gefahrstoffe 
TRGS 528 "Schweißtechnische Arbei-
ten“ die Absaugung der Gefahrstoffe 
im Entstehungsbereich vor. Ebenso 
wichtig ist es, die Ausbreitung der 
Schweißrauche und -gase über den 
Arbeitsbereich hinaus zu verhindern. 
Laut TRGS 528 sollte dies vorrangig 
durch geeignete baulich-technische 
Maßnahmen erfolgen, also durch Ab-
trennung von Arbeitsplätzen etwa 
durch Trennwände.

Sind dennoch lüftungstechnische 
Maßnahmen erforderlich, verlangt die 
TRGS, dass dabei der Schutz des 
Schweißers und der sonstigen Be-
schäftigten gewährleistet ist. Eine 

Gefahren  
für die  

Atemwege
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Persönliche 
Schutzausrüstung 
Schweißen ist eine Tätigkeit, bei der es 
leicht zu einem Unfall oder Gesund-
heitsschaden kommen kann. Daher 
haben die Gefährdungsbeurteilung 
und die Persönliche Schutzausrüs-
tung bei dieser Arbeit einen beson-
ders hohen Stellenwert.

Visier mit Augen-
schutzglas

Schwer entflamm-
bare Kleidung

Lederschürze

Schweißer-
handschuhe

Sicherheits-
schuhe

Ausbreitung der Schweißrauche und 
-gase aus dem Arbeitsbereich muss 
unbedingt vermieden werden, soweit 
dies nach dem Stand der Technik 
möglich ist.

Schritt 3: Organisatorische Maßnah-
men: Dazu zählen mindestens drei 
Gruppen von Maßnahmen:

•	 Schweißerarbeitsplätze müssen re-
gelmäßig gereinigt und die dort 
vorhandenen Hilfsmittel und Ar-
beitsgeräte entsprechend den Fris-
ten der Gefährdungsbeurteilung 
und der Betriebssicherheitsverord-
nung gewartet und geprüft werden.

•	 Die Beschäftigten müssen unter-
wiesen werden, welche Sicher-
heitsmaßnahmen gelten. Dazu 
zählt neben den direkt auf die Tä-
tigkeit bezogenen Anforderungen 
z. B. die Anweisung, bei Arbeitsun-
terbrechungen und vor Arbeitsen-
de die Ventile an Druckgasflaschen 
und Gasentnahmestellen zu schlie-
ßen, nicht etwa lediglich die Venti-
le der Druckminderer.

•	 Die Anzahl der Beschäftigten, die 
Schweißrauchen und -gasen aus-
gesetzt sind, sowie die Expositi-
onsdauer sind so weit wie möglich 
zu minimieren. Im Gefahrenbereich 
sollen sich keine Personen aufhal-
ten, die selbst keine schweißtech-
nischen Arbeiten durchführen. 
Falls dies aus zwingenden Gründen 
doch erforderlich ist, muss die 
Anwesenheitszeit begrenzt wer-
den.

Schritt 4: Persönliche Schutzmaß-
nahmen: Erst wenn alle oben ge-
nannten Möglichkeiten, die Gefähr-
dung zu reduzieren, nicht ausrei-
chen, kommen PSA (Persönliche 
Schutzausrüstungen) ins Spiel. Ne-
ben Schutzkleidung ist dabei Atem-
schutz erforderlich.

Grundsätzlich muss beim Schweißen 
schwer entflammbare Kleidung getra-
gen werden, die die Anforderungen 
der DIN EN ISO 11611 erfüllt und ent-
sprechend zertifiziert ist. Wichtig ist, 
dass die Kleidung hochgeschlossen 
getragen wird und nicht mit entzünd-
lichen Stoffen, wie Ölen oder Fetten, 
verunreinigt ist.

Der Schutz des Körpers vor Strah-
lung, Schweißrauch und Schweißga-
sen sowie Metall- und Schlackesprit-
zern wird zusätzlich durch Schweiß-
erschutzhandschuhe, Sicherheits-
schuhe mit Stulpen, eine Lederschür-
ze sowie Gesichts- und Augenschutz 
gewährleistet.

Den Beschäftigten muss geeigneter 
Atemschutz zur Verfügung gestellt 
werden. „In der Praxis haben sich ge-
bläseunterstützte Schweißhelme be-
währt, die den Atemwiderstand nicht 
erhöhen“, erklärt Lehnert.

Unverzichtbar ist auch der Schutz der 
Augen, um ein „Verblitzen“ zu verhin-

dern. „Es müssen Schweißhelme 
oder Visiere über dem Gesicht getra-
gen werden, die ein auf die Schweiß-
aufgabe abgestimmtes Augenschutz-
glas gegen optische Strahlung ent-
halten“, betont Zschiesche.

Kritisch ist auch die UV-Strahlung 
beim Lichtbogenschweißen, da sie 
zu sonnenbrandähnlichen Hauter-
krankungen führen kann.

Ausrüstung für zusätzlichen 
Schutz

Spezielle Arbeitsbedingungen kön-
nen geeignete Ergänzungen der PSA 
erfordern. Bei Überkopfarbeiten etwa 
sollte zum Schutz gegen Strahlung 
und Spritzer zusätzlich ein schwer 
entflammbarer Kopf- und Nacken-
schutz getragen werden.

Nicht zu unterschätzen ist der Lärm, 
der nicht nur bei vielen Schweißver-
fahren entsteht, sondern generell in 
Produktionsbereichen vorhanden ist. 
„Lärmschwerhörigkeit ist bei 
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Schweißtätigkeiten die häufigste an-
erkannte Berufskrankheit“, so 
Zschiesche. Deshalb muss in ausge-
wiesenen Lärmbereichen stets ein 
Gehörschutz zur PSA gehören – un-
abhängig davon, ob gerade Schweiß-
arbeiten durchzuführen sind.

Im Zusammenspiel mit technischen 
und organisatorischen Schutzmaß-
nahmen macht die jeweils geeignete 
PSA das Schweißen sicher.

Mitarbeiter müssen 
Schutzmaßnahmen umsetzen

Beschäftigte sind dazu verpflichtet, 
vor Beginn der Arbeit ihre PSA zu 
überprüfen und diese entsprechend 
den Umständen anzupassen. Dass 
der Eigenschutz darüber hinaus im 
persönlichen Interesse liegt, versteht 
sich von selbst. Sollte sich ein Ar-

beitsunfall ereignen, greift der 
Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. „Hierbei müssen Versicher-
te übrigens keine Furcht haben, dass 
im Falle einer eventuellen Mitschuld 
der Schutz erlischt“, erklärt Michael 
Behrens, Jurist bei der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie. In Paragraf 7, Absatz 2, 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
VII) ist geregelt, dass selbst verbots-
widriges Handeln einen Versiche-
rungsfall nicht ausschließt.

Als SIBE können Sie viel dazu tun, 
dass die Kollegen die Maßnahmen 
zu ihrem eigenen Schutz umsetzen. 
Achten Sie darauf, dass die vorge-
schriebenen technischen Schutzein-
richtungen und persönlichen Schutz-
ausrüstungen vorhanden sind. Spre-
chen Sie mit den Kollegen, dass sie 

die vorgeschriebenen Sichtprüfun-
gen der PSA vor Arbeitsbeginn auch 
wirklich durchführen.

Beschädigte PSA sollte sofort der SI-
FA, dem Vorgesetzten oder der im Be-
trieb dafür zuständigen Person ge-
meldet und aus dem Verkehr gezo-
gen werden. PSA wird verwendet, da 
die Schweißrauche zu heiß und zu 
staubig zum dauerhaften Einatmen 
sind. Problematisch ist, dass die Ab-
saugungen häufig nicht benutzt wer-
den. PSA muss außerdem ordnungs-
gemäß benutzt werden, damit sie 
wirklich schützen kann.

Informationen zum Schweißen:  
�	www.dguv.de � Webcode: 
d545046�

Dieser Beitrag erschien zuerst in Arbeit und Ge-
sundheit 3/2020. Wir danken für die Erlaubnis 

zum Abdruck in leicht veränderter Form.

Serie: Sicher arbeiten in der Praxis

Gefährliche Stoffe in kleinen Mengen  
sicher transportieren

Auch in Bürobetrieben fallen einmal 
Stoffe an, die gefährlich sind – bei-
spielsweise  Farben und Klebstoffe, 
die bei der Vorbereitung einer Aus-
stellung anfallen. In Werkstätten, La-
gern oder Garagen lässt sich der Um-
gang mit gefährlichen Substanzen 
ohnehin nicht vermeiden. Wie plant 
man kleine Transporte im PKW so, 
dass nichts passiert?

Betriebe berücksichtigen die Verwen-
dung von Gefahrstoffen in der Gefähr-
dungsbeurteilung ganz genau. Proble-
me treten oft auf, wenn Kolleginnen 
und Kollegen kleine Mengen alltägli-Fo
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https://www.dguv.de/fb-holzundmetall/sg/sg_os/schweissen/index.jsp
https://www.dguv.de/fb-holzundmetall/sg/sg_os/schweissen/index.jsp
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cher gefährlicher Substanzen „eben 
mal“ im Straßenverkehr transportie-
ren. Gerade dann ist oft der Gefahr-
gutbeauftragte nicht präsent, um über 
Schutzmaßnahmen zu informieren.

Fehlendes Gefahrstoffwissen 
endet tödlich

Im allerschlimmsten Fall hat solches 
Nichtwissen tödliche Folgen: Vor eini-
ger Zeit starb der Kompagnon eines 
berühmten Promiwirtes, weil er 
„schnell mal eben“ mit seinem PKW 
Trockeneis, also festes tiefkaltes Koh-
lendioxid, für sein Lokal geholt hatte. 
Die Ware legte er in den klimatisierten 
Innenraum und schloss die Fenster. 
Die Unfallermittler gingen später da-
von aus, dass er sich unwohl gefühlt 
hatte und an den Fahrbahnrand ge-
fahren war. Dort erstickte er, weil das 
Kohlendioxid, das bei Raumtempera-
tur aus dem gefrorenen sofort in den 
gasförmigen Zustand verdampft, die 
Atemluft verdrängt hatte. Der Trans-
port in einem belüfteten Fahrzeug mit 
Zwangsbelüftungseinsatz im Fahr-
zeugfenster hätte sein Leben gerettet.

Nachfragen und mit 
Informationen helfen

Natürlich kann und soll ein SiBe den 
Gefahrgutbeauftragten nicht ersetzen. 
Aber hätte jemand den Mann im Bei-
spiel gewarnt, könnte er heute noch 
leben. Ein SiBe, der weiß, wo etwa die 
Arbeitsanweisungen für den Gefahr-
guttransport zu finden sind, kann die 
Kolleginnen und Kollegen darauf hin-
weisen. Und sie auf die Gefahren 
beim Transport von Gefahrstoffen im 
geschlossenen PKW aufmerksam ma-
chen und gegebenenfalls den Gefahr-
gutbeauftragten als Verantwortlichen 
auf das Problem hinweisen.

Wie im Beispiel können es Kleinigkei-
ten sein, die zu schlimmen Folgen 
führen. Der Transport von Verdünner 
vom Bauhof „eben schnell“ zur Bau-
stelle im PKW - ungesichert gegen 
Aufprall im Kofferraum oder auf dem 
Rücksitz ist ein solches Beispiel. 
Kommt es zur Vollbremsung, und das 
Blech der Verpackung wird beschä-
digt, kann Flüssigkeit austreten. Ist 
das der Fall, kann sich etwa bei Som-
merhitze im geschlossenen Auto eine 
gefährliche explosionsfähige Atmo-
sphäre bilden, umso eher, wenn die 
Fahrt unterbrochen wird und der Wa-
gen auf einem Parkplatz ungeschützt 
der Sonne ausgesetzt ist. Die Betäti-
gung der Zündung des Autos oder das 
Schließen der Fahrzeugtür kann dann 

ausreichen, damit es zu einer Verpuf-
fung im Wageninneren kommt. Die 
Folge sind im schlimmsten Fall der 
Tod des Mitarbeitenden oder im güns-
tigen Fall Verbrennungen und Schä-
den am Trommelfell durch das Knall-
trauma oder die Verursachung eines 
dauerhaften Tinnitus.

Wie Sie bei „Risiken unter dem 
Radar“ helfen können

Oft sind die zuständigen und fachlich 
umfassend qualifizierten Experten 
nicht vor Ort, wenn kleine, gefährli-
che Situationen entstehen. Dann 
kann es nicht schaden, wenn Sie als 
SiBe auf die Transportvorschriften im 
Sicherheitsdatenblatt verweisen. Tie-
fer gehende Informationen erhalten 
Sie als SiBe durch die unten genann-
ten Infoblätter oder im Gespräch mit 
dem Gefahrgutbeauftragten Ihres 
Betriebes. �  n

Webtipps
� www.bgrci.de � Suche: „KB 008“  
� „Gefahrgut im Pkw und Kleintrans-
porter“ (Kleinmengen, Kurzinfo)

� www.bgrci.de � Suche: „T 057“  
� Ladungssicherung beim Transport 
(Infoblatt)

� www.bmvi.de � Suche: „Beförde-
rung gefährlicher Güter“ � Die Beför-
derung gefährlicher Güter (Grundsatz-
informationen des Bundesverkehrs
ministeriums)
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